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mslatteIs enthaltenen Empfehlongen zn analysieren ond zn 
prIlfen; 

7. ersucht den SonderberichtetSlatteI, der Genera1ver
samm1ung auf Ihrer fDnfzigsten 'lhgung einen Bericht mit 
konkreten Empfehlongen zn den im Znsammenhang mit dem 
Einsatz von Söldnern festgestellten neuen E1mnenten vor
zulegen. 

94. P/etuu'sitomg 
23. Dezember 1994 

49n51. Wichtigkeit der UDiversalen VerwlrkllehUDg des 
SelbstbesU"'''''",W'",ehts der VIIIker und der 
rasehen Gewllhnmg der Unabhllnglgkelt an lmIo
DIale LInder und VIIIker fiIr eile tatsIIchllehe 
GewiIhrleIstung und EInhaltung der Mensehen
reebte 

Die Generalvenammlung, 

In Bekrllftlgung ihmr tJberzeugung von der Wrohtigkejt der 
Verwirklichung der in Ihrer Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen ErkIlirung über die Gewäh
rung der UnahhJingigkeit an koloniale Under und Völker, 

In BekrlIftlgung der Verpt1ichnmg der Mitgliedstaaten sieh 
an die Grondslltze der Charta der Vereinten Nationen und die 
Resolutionen der Vereinten Nationen über die Ansf1bong des 
Selbstbestimmungsrechts durch die unter Kolonial- und 
Fremdherrscbnft stehemlen Völker zn halten, 

unter Hinweis auf die Erklärung und das AktiOIJBptogtwnm 
von Wten, die am 2S.luni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

In Bekriiftigung der nationalen Einheit ond territorialen 
Unverselntheit der Komoren, 

1. forrlert alle Staaten mif, alle einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten Nationen über die AusIlbung des Rechts auf 
Selbstbestimmung ond Unabhängigkeit durcb die unter 
Kolonial- und Fremdherrscbnft stehenden Völker vollinhaltlich 
und gewissenbnft durchzufilbren; 

2. bekrliftigt die WICbtigkeit der universalen Ver
wirkllchong des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 
nationale SouveriInität ond territoriale Unverselntheit sowie 
der raschen Gewäbrong der Unabhängigkeit an koloniale 
Under und Völker als Vonn1l!setPmg fIIr die oneingeschrilnkte 
Wahrnehmung aller Menschenrechte; 

3. fordert diejenigen Regiernngen, die das Recht e11er 
noch unter Kolonialherrschaft, fremder Untmjochong und 
ausländischer Besetzung stehenden Völker auf Selbstbestim
mong ond Unabhängigkeit nicht anerkennen, mif, dieses Recbt 
nunmehr anzuerkennen; 

4. ll1Itt!mIJtztden Genera1sekretlIvolllllld ganz in seinen 
Bemilhongen, den Plan zur Regelong der Westsabarafrage 
durch die Abhaltong eines SelbstbestimmIlJlgsn,t'eiendnms des 
Volkes von Westsahara in Zusammenarbeit mit der Organisa. 
tion der afrilcaoischen Einheit und im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats umzusetzen; 

5. nimmt Kenntnis von den Kontakten, welche die 
Regierung der Komoren und die Regierung Frankreichs in dem 
Bemühen nm eine gerechte Lösung des Problmns der In-

tegra!ion der Komoreninsel Mayotte in die Komoren im 
Einklang mit den Resolutionen der Organisation der afrika
nischen Einheit und der Vereinten Nationen zn dieser Frage 
aufgenommen haben; 

6. verurteilt t/QChdrllcldich die fortgesetzte Verletzung 
der Menschenrechte der noch unter Kolooialhemcbnft und 
fremdem loch lebenden Völker; 

7. fontert eine erhebliche Steigerong e11er Formen von 
~ welche mc: S~ die ~e der Vo:;reinten N~cnu:n
die SondetOIga"b'ationen und die mcht8laatlichen 0Iga0iaati0-
nen den Opfern von RassismUl! und Rasaendiskrimin 
gewähren; 

8. verlllngt die sofortige und bedingonga1oae Freilassong 
e11er Pexsonen, die aufgnmd ihres Kampfes nm Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit in Haft oder Strafgefangenscbnft 
geha1ten werden und die keine Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit begangen haben, verlnngt die volle Achtong Ihrer 
grundlegenden Individualrechte und die Einhaltnng von 
Artikel 5 der Allgemeinen Erklllnmg der MenschenrechtelI, 
wonach niemand der Folter oder grallSmOer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Bebandlong unterwmfen werden darf; 

9. dankt fIIr die materielle und sonstige Hilfe, we1che die 
unter Kolonialherrscbnft atehemlen Völker von Regierungen, 
Orgaoiaationen des Systems der Vereinten Nationen und 
nnderen zwischenstaattichen Organisationen auch weiterhin 
erhalten, ond fordert eine erhebliche Erhöhung dieser Hilfe; 

10. fontert alle Staaten sowie die Sonderorganiaatonen 
ond anderen zuständigen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen t/QChdrllcklich mif, alles zn tun, nm die 
vol1stllndige Verwirklichong der Erklllnmg über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale LiInder und Völker 
sicheJ:znatelle, und ihre Bemilhongen zur Untetstillzung der 
unter Kolonial- ond Fremdherrscbnft atehemlen Völker in 
ihrem gerechten Kampf nm Selbstbestimmung und Un
abbJlngiglcel.t zn verstärken; 

11. beschlJeßt, diese Frage auf Ihrer fflnb:igaIen 'IlIgong 
unter dem Punkt "Selbstbestimmongsrecht der Völker" zn 
behandeln 

94. P/etuu'sitomg 
23. Dezember 1994 

491151 lDtemaI10llllles Jahr der Jugend 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/103 vom 
14. Dezember 1990 und 4718S vom 16. J'lemmber 1992 sowie 
ihre anderen einscblägigen Resolutionen, 

im HlnblJck darauf, daß es 1995 fUnfzig labre her sein wird, 
seit die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, 
und fUnfzig labre seit der GrIIndong der Organisation der 
Vereinten Nationen fIIr Erziehung, Wissenschaft und Koltnr 
sowie zebn labre seit der Veranstaltong des Internationalen 
lahres der lugend und daß 1995 der We1tgipfel fIIr sozia1e 
Entwicklong ond die Vierte Weltfrauenkonfer Mallnahmen 
fIIr Gleicbberechtigung, Entwicklong und Frieden abgehalten 
werden, 




